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I. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma MTJ – Formtechnologie GmbH 
 
 

 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind Grundlage für jede Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden. 
Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden selbst bei Kenntnis nicht 
zum Vertragsinhalt, es sei denn, wir erklären uns ausdrücklich mit Ihnen in schriftlicher Form einverstanden. 
 

Allgemeine Bestimmungen 

II. 
 

Preise und Zahlungsbedingung 

1. Die Preise sind Euro-Preise, wenn nicht anders angegeben, und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils 
gültigen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt. 

2.  
3. Die Preise verstehen sich ab Firmensitz 

 
4. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nicht zu. Eine Aufrechnung durch den Kunden ist nur zulässig, soweit seine 

Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 

5. Die Zahlung erfolgt bei Neukunden oder Lieferung ins Ausland gegen Vorkasse, ansonsten innerhalb von 14 Tagen nach 
Empfang der Rechnung. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen i.H. v. 8% - Punkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz und für jede Mahnung 5,00 Euro zu berechnen. 
 

6. Teillieferungen sind zulässig 
 
 
III. 
 

Eigentumsvorbehalt 

1. Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegenüber dem Kunden zustehenden 
Ansprüche(Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bezahlt worden ist. Eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist nicht zulässig 
 

2. Verarbeitet der Kunde die Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verbindet sie mit anderen Gegenständen, so 
erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für uns. Wir werden unmittelbar Eigentümer der durch 
die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung hergestellten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich sein, so sind wir uns mit dem Kunden darüber einig, dass wir in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Umbildung oder Verbindung Eigentümer der neuen Sache werden. Wir verwahren die neue Sache für den 
Kunden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung 
entstandene Sache gilt als Vorbehaltsware. 
Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen steht uns 
Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der 
verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Für den Fall 
der Veräußerung der neuen Sache tritt der Kunde uns hiermit seinen Anspruch aus der Veräußerung gegen 
seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherheitshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärung 
bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der 
verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der uns abgetretene 
Forderungsanteil hat den Vorrang vor der übrigen Forderung. 
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3. Kommt der Kunde mit seiner Zahlungspflicht oder Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks ganz oder 
teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder ist Insolvenzantrag gestellt, 
so sind wir berechtigt, sämtliche noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren sofort an uns zu nehmen; 
ebenso können wir die weiteren Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sofort geltend machen; dasselbe gilt bei 
einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden. Der Kunde 
gewährt uns oder unseren Beauftragten während der Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen 
Geschäftsräumen. Das Verlangen der Herausgabe oder die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag 
dar. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und 
uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.  
 

4. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Kunden aus der laufenden 
Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf  Verlangen des Kunden verpflichtet, ihm 
zustehende Sicherung nach seiner Wahl freizugeben. 
 

IV. 
 

Lieferfrist 

1. Die Lieferfrist beginnt bei Vorkasse erst mit dem Tag des Geldeingangs bei uns, ansonsten mit dem Tag 
unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Details der Ausführung. 
 

2. Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich unbeschadet unserer Rechte aus dem Verzug des Kunden um 
den Zeitraum, um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag in 
Verzug ist. Dies gilt sinngemäß , wenn ein Liefertermin vereinbart ist. 

 
3. Falls wir selbst in Verzug geraten, muss uns der Kunde eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf 

dieser Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, wenn die Ware ihm zu diesem Zeitpunkt nicht als 
versandbereit gemeldet wurde. 

 
4. Bei unvorhergesehenen Ereignissen (höhere Gewalt) dürfen wir die Lieferung um die Dauer der 

Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinausschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurücktreten. Der höheren Gewalt stehen Streiks, Aussperrung und sonstige Umstände 
gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder sonst unmöglich machen, gleich ob sie bei uns 
oder einem Zulieferer eintreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern wollen. Erklären wir uns 
nicht, kann er zurücktreten. 

 
V. 
 

Versand 

1. Der Versand und die Verpackung erfolgen nach unserem Ermessen und auf Kosten des Kunden. 
 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der 
Übergabe und beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Dies gilt auch, 
wenn der Versand von einem anderen Ort als dem Erfüllungsort erfolgt. 

 
 

    
 
 
 
 
VI. Sachmängelhaftung 
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1. Mängelrügen hat der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort bei uns schriftlich 

geltend zu machen. Rügen werden nur berücksichtigt, wenn sich die Ware noch im Zustand der Anlieferung 
befindet, ausgenommen sind notwendige Untersuchungsmaßnahmen. Unterlässt der Kunde diese Anzeige, so 
gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht 
erkennbar war. 
 

2. Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Kunde die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit 
dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und wenn sich ein Mangel zeigt, uns 
unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es 
handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§377 ff. 
HGB. 
 

3. Die Ansprüche sind nach unserer Wahl auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Nacherfüllung) beschränkt. Sollte sich bei unserer Überprüfung herausstellen, dass die Mängel auf einen 
unsachgemäßen Gebrauch des Kunden zurückzuführen sind, trägt der Kunde die Kosten der Überprüfung. Bei 
Fehlschlagen der Nichterfüllung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 
 

4. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere wegen Mängelfolgeschäden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten sowie im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des 
Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
 

5. Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr. 
 

VII. 
 

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist  Rachelsbach/ Waidhofen. Gerichtsstand ist Neuburg 
a.d. Donau 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

VIII. 
 

Schlussbestimmung 

1. Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

 
2. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hier durch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll 
durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolgt dem der unwirksamen möglichst nahe 
kommt. 

 
3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht 


